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Der Aargauische Anwaltsverband ist 1905 gegründet und am Anwaltstag vom 17. 6. 1906 vom 
Schweizerischen Anwaltsverband aufgenommen worden. Seit seiner Gründung nimmt der Aargaui-
sche Anwaltsverband die Standesinteressen seiner Mitglieder wahr und ist Anlaufstelle für seine Mit-
glieder, Rechtsuchende, Behörden und Medien.

I. Geschichte
Der Aargauische Anwaltsverband (AAV) wurde am 
13. 11. 1905 in Brugg gegründet und am schweizerischen 
Anwaltstag vom 17. 6. 1906 in den SAV aufgenommen. 
Diese Ereignisse zeugen von der Entwicklung, welche die 
Tätigkeit des Rechtsbeistandes im Verlauf des 19.  Jahr-
hunderts erfahren hatte: Um 1800 war der Anwalt noch 
Fürsprecher im ursprünglichen Sinne. Er vertrat nicht eine 
am Prozess beteiligte Partei, sondern nahm eine unabhän-
gige Mittlerrolle zwischen den Parteien und dem Richter 
wahr.1 Seine Kenntnisse des Rechts hatte er sich in der 
Regel nicht durch ein Studium, sondern einzig durch prak-
tische Tätigkeit und Erfahrung angeeignet. Mit Aufkom-
men des Rechtsstudiums sowie der liberalen, rechtsstaat-
lichen Bewegung zu Beginn der 1830er-Jahre wandelte 
sich diese Tätigkeit von einem Gelegenheitsdienst zum 
bürgerlichen Beruf heutiger Prägung.2 Die Professionali-
sierung der Anwaltstätigkeit gründete auf der Einführung 
einer spezialisierten, wissenschaftlichen Ausbildung sowie 
öffentlich anerkannter Examen und Titel. Mit dieser Ent-
wicklung einher ging die kollektive Organisation der Be-
rufsgruppe.

Die Zielsetzungen des Verbandes von damals wichen 
von den heutigen kaum ab. Pflege des Ansehens des An-
waltsberufs, Wahrung der Standesinteressen, Beteiligung 
an der Rechtsfortbildung, Unterstützung der Mitglieder 
und Pflege der Kollegialität waren und bleiben die zentra-
len Anliegen und Aufgaben.3

Dem AAV sind heute 365  aktive Anwältinnen und 
 Anwälte angeschlossen. Ein Anwalt, der seine freie Be-
rufstätigkeit aufgibt, kann Passivmitglied des Verbandes 
werden. Aktuell zählt der AAV 50 Passivmitglieder; neben 
Pensionären finden sich darunter auch Mitglieder der aar-
gauischen Justiz. Passivmitglieder haben in der Mitglieder-
versammlung kein Stimmrecht.

II. Organisation des AAV
1. Anwaltstag (Mitgliederversammlung)
Der Anwaltstag ist die Mitgliederversammlung des AAV 
und findet in der Regel alljährlich einmal, meist an einem 
Donnerstag im Mai, statt. In seiner Kompetenz stehen ins-
besondere die Wahl des Vorstandes, des Standesgerichtes 
und der Rechnungsrevisoren sowie der Präsidenten des 
Vorstandes und des Standesgerichtes. Weiter werden die 
Jahresberichte des Vorstandes und des Standesgerichtes 
sowie die Jahresrechnung abgenommen. Der Anwaltstag 
setzt zudem den Jahresbeitrag fest und entscheidet über 
die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern.

Der Anwaltstag gliedert sich in einen statutarischen 
Teil mit der eigentlichen Mitgliederversammlung, die häu-
fig durch eine kulturelle Sequenz aufgelockert wird, sowie 
in einen anschliessenden geselligen Teil mit einem ge-
meinsamen, vom Verband finanzierten Nachtessen, bei 
dem auch das kollegiale Verhältnis untereinander gepflegt 
wird. Der Vorstand, welcher den Anwaltstag organisiert 
und vorbereitet, legt grossen Wert darauf, dass der Anlass 
in einem festlichen und würdigen Rahmen abgehalten 
wird. In den letzten Jahren haben am kantonalen Anwalts-
tag in aller Regel zwischen 80 und 120 Mitglieder teilge-
nommen.

2. Vorstand
Der Vorstand des AAV wird vom Anwaltstag jeweils auf 
die Dauer von drei Jahren gewählt. Er besteht aktuell aus 
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sechs Mitgliedern. Mit Ausnahme des Präsidenten, der 
zwingend durch den Anwaltstag gewählt wird, konsti-
tuiert sich der Vorstand selbst. Der Vorstand vertritt den 
Verband nach aussen und erledigt alle nicht dem Anwalts-
tag oder dem Standesgericht übertragenen Geschäfte. 
Der Vorstand beruft insbesondere den Anwaltstag ein, 
bereitet die Geschäfte des Anwaltstages vor und führt 
seine Beschlüsse aus. Daneben besorgt der Vorstand alle 
laufenden Geschäfte, organisiert Weiterbildungsaktivi-
täten und wahrt die Standesinteressen gegenüber Behör-
den und der Öffentlichkeit. Der Präsident ist ausserdem 
Schlichtungsinstanz bei Streitigkeiten unter Mitgliedern. 
Eine zusätzliche Geschäftsführung besteht nicht, weshalb 
sämtliche Aufgaben des Vorstandes durch die gewählten 
Mitglieder wahrgenommen werden müssen. Dies ist für 
sämtliche Vorstandsmitglieder, insbesondere den Präsi-
denten und den Sekretär, mit einem nicht unerheblichen 
Zeitaufwand verbunden.

Aktuell setzt sich der Vorstand des AAV wie folgt zu-
sammen:

Präsidentin lic. iur. Brigitte Bitterli, 
Aarau

Sekretär lic. iur. Felix Weber, Aarau

Vizepräsident/Kassier Dr. iur. Thomas Ender, 
Baden

Unentgeltliche Rechtsauskunft lic. iur. Werner Wunderlin, 
Baden

Weiterbildung lic. iur. Matthias Becker, 
Lenzburg

IT/Anwaltspikett lic. iur. Barbara Sramek, 
Baden

Der Vorstand ist auch erste Anlaufstelle sowohl für Mit-
glieder als auch für Anfragen von aussen, sei es für Recht-
suchende, Behörden oder Medien. Er beantwortet auch 
zahlreiche Anfragen von Rechtsuchenden und Medien.

3. Standesgericht
Das Standesgericht ist die zuständige Instanz für die Be-
urteilung aller Disziplinarsachen gemäss § 18 der Statuten 
des AAV und Art. 31 der Schweizerischen Standesregeln 
des SAV. Das Standesgericht setzt sich zusammen aus 
einem Präsidenten und aktuell sieben weiteren Mitglie-
dern. Das Verfahren wird eingeleitet durch Beschwerde-
einreichung beim Präsidenten des Standesgerichts. Der 
Präsident leitet das Verfahren selbst oder delegiert es an 
ein Mitglied des Standesgerichts. Nach abgeschlossenem 
Schriftenwechsel bestimmt der Präsident den Spruchkör-
per, den Referenten und den Korreferenten.

Das Standesgericht beantwortet auch Anfragen von 
Verbandsmitgliedern, die auf einen Ratschlag oder eine 
Expertenmeinung zu standesrechtlichen Fragen angewie-
sen sind. Damit wirkt das Standesgericht häufig präventiv 
und hilft, grössere Schwierigkeiten zu vermeiden.

III. Aktivitäten des AAV

1. Aus- und Weiterbildung
Der AAV organisiert für seine Mitglieder jährlich rund zwei 
Weiterbildungsveranstaltungen zu aktuellen und relevan-
ten Fachthemen. Immer wieder gelingt es, namhafte Re-
ferenten zu verpflichten, und die Veranstaltungen sind 
daher immer sehr gut besucht.

2. Unentgeltliche Rechtsauskunft
Seit Januar 1992 betreut der AAV sämtliche Rechtsaus-
kunftsstellen im Kanton, die gemeinsam mit den Gemein-
den festgelegt worden sind. Damit nimmt der Verband 
eine öffentliche Aufgabe wahr, denn gemäss § 97 Abs. 2 
der Verfassung des Kantons Aargau «sorgt der Kanton für 
unentgeltliche Rechtsauskunftsstellen». Die Verbandsmit-
glieder erteilen ihre Rechtsauskünfte ohne Entschädi-
gung; die Auskünfte sind für den Rechtsuchenden gratis. 
Die Dienstleistung wird sehr geschätzt und die Auskunfts-
stellen werden rege benutzt. In jedem der elf Bezirke 
 unseres Kantons befindet sich mindestens eine Rechts-
auskunftsstelle, bei welcher periodisch, in der Regel wö-
chentlich, Auskunftstermine abgehalten werden. Im Jahr 
2014 beispielsweise wurden insgesamt rund 7500 Rechts-
auskünfte à durchschnittlich 10–15 Minuten erteilt.

3. Webpage
Der AAV unterhält eine Webpage mit Informationen und 
Diensten für Rechtsuchende und die Mitglieder (www. 
anwaltsverband-ag.ch).

4. Anwaltspikett (Anwalt der ersten Stunde)
Der AAV verfügt auf seiner Webpage über ein Onlinetool, 
auf welchem sich die interessierten Strafverteidiger für ma-
ximal zehn Piketttage pro Kalenderjahr registrieren kön-
nen, wobei vorgesehen ist, dass sie am Folgetag auto-
matisch als Stellvertreter amten. In den beiden Regionen 
Aargau Ost und Aargau West halten sich somit täglich ins-
gesamt vier Anwälte für sofortige Einsätze als Strafverteidi-
ger zur Verfügung. Es besteht eine Abmachung mit der 
Staatsanwaltschaft, welche vorsieht, dass die Pikettanwälte 
am jeweiligen Einsatztag für sämtliche neuen Fälle als amtli-
che Verteidiger eingesetzt werden, sofern die Beschuldig-
ten nicht ausdrücklich einen anderen Verteidiger wünschen.

5. Verein Lehrstellen Advokatur
Der AAV ist Mitglied des Vereins Lehrstellen Advokatur, 
der eine spezifische kaufmännische Berufsausbildung in 
der Branche Advokatur fördert. Das für die Weiterbildung 
zuständige Vorstandsmitglied setzt sich beim Verein Lehr-
stellen Advokatur auch im Vorstand ein.

6. Gedankenaustausch mit anderen Verbänden  
sowie mit Vertretern der Regierung und  
der Justiz/Lobbying

A) Zusammenarbeit mit dem SAV und Kontakte  
mit anderen Kantonalverbänden

Der Vorstand des AAV arbeitet auch mit dem SAV zusam-
men und vertritt die Interessen der im Kanton Aargau täti-
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gen Kollegen insbesondere an den SAV-Konferenzen, die 
jeweils im Frühjahr und Herbst in Bern stattfinden. Ein Teil 
des Vorstands vertritt den AAV zusammen mit den Dele-
gierten zudem am Schweizerischen Anwaltstag. Darüber 
hinaus werden auch Kontakte zu den anderen Kantonal-
verbänden gepflegt.

B) Zusammenarbeit mit Behörden
Der AAV war immer bemüht, im Rahmen von freund-
schaftlichen Gesprächen eine gute Grundlage für die Zu-
sammenarbeit mit Vertretern der Regierung, der Gerichte 
und der Staatsanwaltschaft zu schaffen.

C) Lobbying
Ein grosser Teil der Vorschriften, welche den Anwalts-
stand betreffen, ist national geregelt. Der Vorstand des 
AAV ist der Meinung, dass es vorwiegend Aufgabe des 

SAV ist, sich im Gesetzgebungsverfahren auf eidgenössi-
scher Ebene einzubringen und die Anliegen der Anwalt-
schaft zu vertreten.

Der AAV ist jedoch auf kantonaler Ebene aktiv. Momen-
tan ist er gerade damit beschäftigt, sich gegen eine geplan-
te Revision des Anwaltstarifs zu wehren, mit  welcher die 
Entschädigungen für amtliche Verteidigungen und unent-
geltliche Rechtsvertretungen im Strafverfahren pauscha-
liert und gleichzeitig massiv reduziert werden sollen. Von 
der Reduktion der Entschädigungen verspricht sich die 
 Regierung (nebst der finanziellen Entlastung), dass die 
 Anwältinnen und Anwälte auf nicht zwingende Handlungen 
im Rahmen der amtlichen Verteidigung oder der unentgelt-
lichen Rechtsvertretung verzichten. Ausserdem wehrt sich 
der AAV im Moment auch noch gegen eine geplante Revi-
sion des Verfahrenskostendekrets, mit welcher die Gerichts-
gebühren teilweise massiv angehoben werden sollen.
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